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Vorbemerkung zum Nachtrag 3, gültig ab 1. Januar 2021 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden immer mehr Akten in 
elektronischer Form geführt und mit den entsprechenden Zugriffs-
rechten kann von überall her darauf zugegriffen werden. In Fällen, in 
welchen dadurch eine Arbeitgeberkontrolle auf Distanz vollumfäng-
lich möglich ist, kann der Arbeitgeberkontrolleur entscheiden, auf die 
Prüfung vor Ort zu verzichten. Im Grundsatz bleibt nach wie vor die 
Prüfung vor Ort der Normalfall, aber es kann davon abgewichen 
werden, wenn auf Distanz auf alle erforderlichen Unterlagen und 
Auskünfte zugegriffen werden kann. Die Entscheidung, nicht vor Ort 
zu prüfen, liegt alleine beim Prüfer, der auch die Verantwortung für 
die korrekt durchgeführte Arbeitgeberkontrolle trägt. Die Randziffern 
1001 und 4003.1 bis 4003.3 wurden angepasst bzw. ergänzt. 

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/21 gekennzeichnet. 




